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Rezensionen 

Oberstaatsanwalt Raimund Weyand, St. Ingbert 

Max Alsberg, Der Beweisantrag im Straf-
prozess 

6. Aufl., Köln 2013, Carl Heymanns Verlag, 711 Seiten, EUR 119 

Die bibliographischen Angaben führen zunächst in die Irre: Zwar hat der seinerzeit in Berlin 
tätige Jurist, der unter anderem 1931 als Strafverteidiger Carl von Ossietzys bekannt gewor-
den ist, im Jahre 1930 die erste Auflage dieses Werks veröffentlicht. 83 Jahre später ist von 
diesem Grundwerk aber naturgemäß nicht viel mehr übrig. Die jetzt – übrigens genau 30 
Jahre nach der letzten Ausgabe - erschienene Neuauflage wurde völlig neu bearbeitet von 
den Staatsanwälten Dr. Jens Dallmeyer und Dr. Georg-Friedrich Güntge sowie dem Rechts-
anwalt Dr. Michael Tsambikakis, die dem Buch ihre eigene Handschrift verliehen haben. Die 
berufliche Tätigkeit der Verfasser bürgt für einen hohen Praxisbezug, der konsequent und 
aktuell umgesetzt wird. 

Nach einer kurzen Einleitung, die die Rechtsentwicklung seit dem 19. Jahrhundert referiert, 
wenden sich die Autoren zunächst den Grundlagen des Beweisantragsrechts zu. Sie erläu-
tern hier etwa die Unterschiede zu der Sachaufklärungspflicht des Gerichts und geben aus-
führliche Hinweise zu der Formulierung und der Substantiierung eines Beweisantrags. Die 
Darstellung beschränkt sich dabei nicht etwa nur darauf, die aktuelle Rechtsprechung und 
Literatur zu referieren: Es finden sich, wie überall im Buch an geeigneten Stellen, auch sehr 
dezidierte Stellungnahmen und umfangreiche Lösungsvorschläge, z.B. zu dem seit fast 20 
Jahren diskutierten Streitthema der Darstellung von Konnexität zwischen Beweismitteln 
und Beweistatsachen (Rn. 121 ff., insbes. 135 ff.). Im zweiten – dem umfangreichsten – Teil 
beleuchten die Verfasser das Beweisantragsrecht im Ermittlungs- und im Zwischenverfahren 
sowie in der Hauptverhandlung. Die forensische Praxis belegt gerade hier, wie hoch der ent-
sprechende Informationsbedarf auf Seiten mancher Rechtsbeistände ist, zumal dann, wenn 
sie Verteidigungen nur gelegentlich übernehmen. Die gerichtliche Fürsorgepflicht (Rn. 740 
ff.) vermag formale Mängel und fehlende Rechtskenntnisse hier nur unzureichend zu kom-
pensieren. Dies zeigt sich vor allem in den Entscheidungen, mit denen die Gerichte die ge-
setzlichen Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 3 StPO konsequent umsetzen: Missachtet der 
Antragsteller etwa das Verbot der Beweisantizipation (Rn. 768 ff.) oder stellt er unzulässige 
Beweisanträge (Rn. 786 ff.), macht er dem Gericht ablehnende Entscheidungen leicht. Glei-
ches gilt, wenn der Verteidiger die Grundlagen zur Erhebung präsenter Beweismittel (§ 245 
StPO) falsch interpretiert, die in den Rn. 1465 ff. erschöpfend dargestellt werden. Abge-
schlossen wird der zweite Teil des Handbuchs im Übrigen durch Ausführungen zu Beson-
derheiten der Beweiserhebung in speziellen Verfahrensarten, wie dem Privatklageverfahren, 
dem beschleunigten Verfahren oder dem OWi-Verfahren (Rn. 1559 ff.). Der letzte Teil des 
Buches befasst sich mit der Prüfung von Beweisantragsfragen durch das Revisionsgericht. 
Hier werden etwa die Darlegungspflichten des Revisionsführers (Rn. 1627 ff.) und der revisi-
onsgerichtliche Prüfungsumfang, insbesondere zur Beruhensfrage (Rn. 1671 ff.) eingehend 
geschildert. 

Zu mäkeln bliebt angesichts der hohen Aktualität der Ausführungen nicht viel: Ich hätte mir 
lediglich ein etwas ausführlicheres Stichwortverzeichnis gewünscht. Auch sollten Verfasser 
und Lektorat überlegen, ob die bislang bevorzugte Zitierung von BGH-Entscheidungen al-
lein nach der amtlichen Sammlung nicht durch Hinweise auf andere verbreitetere straf-
rechtliche Publikationen ersetzt oder zumindest erweitert werden sollte; die Angabe der je-
weiligen Aktenzeichen in den Fußnoten würde überdies die Recherche in juristischen Da-
tenbanken erleichtern. 

Ein empfehlenswertes Buch. Jeder Anwalt, der als Verteidiger tätig ist, sollte es seiner Hand-
bibliothek hinzufügen. Es tritt gleichrangig neben den bislang solitären Spezialkommentar 
von Eisenberg, der künftig nicht mehr das einzige Standardwerk zu diesem Thema sein wird. 
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Dabei bleibt zu hoffen, dass eine Folgeauflage nicht wieder Jahrzehnte auf sich warten lässt. 
Die von den Verfassern im Vorwort als beständige „Innovationen“ im Beweisantragsrecht 
charakterisierten höchstrichterlichen Rechtsschöpfungen werden sich sicherlich weiter fort-
entwickeln. Der stets aktuelle Informationsbedarf zu diesem „Zentralproblem des Strafpro-
zesses“ bleibt daher auch künftig hoch. 

 

 

Ref. jur. Oliver Schmitt, Bayreuth, Manuel Köchel, Frankfurt am Main 

Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht 
Allgemeiner Teil und Besonderer Teil 

Allgemeiner Teil, 6. Auflage (2013), 21,95 €, 366 Seiten 

Besonderer Teil, 5. Auflage (2013), 22,95 €, 433 Seiten 

Mit der 6. bzw. 5. Auflage des Examens-Repetitoriums zum Allgemeinen und Besonderen 
Teil des Strafrechts sind in diesem Jahr zwei Bücher erschienen, die für fortgeschrittene Stu-
denten der Rechtswissenschaften sehr interessant sein könnten. Die Neuauflagen führen die 
erfolgreiche Konzeption der fallbasierten Didaktik Jägers in gewohnter Manier fort, sodass 
man sie schon länger zum etablierten Kreis der Standardwerke in diesem Bereich zählen 
kann und diese insoweit auch kaum noch wegzudenken sind. Die überzeugende Kombina-
tion aus Kommentar, Fall- und Lehrbuch rundet den positiven Gesamteindruck ab. Nach 
Auffassung der Rezensenten (deren Vorbereitung für die Erste Juristische Staatsprüfung in 
nicht allzu ferner Vergangenheit liegt und in deren Rahmen die beiden Bücher einen festen 
Bestandteil der materiellen strafrechtlichen Vorbereitung ausmachten) geht beim Erklim-
men des Examensbergs eine intensive Auseinandersetzung mit diesen Exemplaren kaum 
ein Weg vorbei. Aus diesem Grund soll im Folgenden eine Durchsicht und Bewertung beider 
Werke erfolgen. 

I. Inhalt 
Inhaltlich wird in 11 Kapiteln im AT und 22 Kapiteln im BT das gesamte examensrelevante 
Wissen im Strafrecht auf knapp 700 Seiten abgedeckt. Der Schwerpunk der Überarbeitung 
in den Neuauflagen ist zwar in die Einarbeitung der neusten Rechtsprechung gelegt wor-
den, aber auch nicht unbedeutende Gesetzgebungsentwicklungen (beispielsweise die hef-
tig diskutierte Erweiterung des Schutzbereichs des § 114 StGB durch einen neuen Abs. 3, 
vgl. Besonderer Teil, § 3, Rn. 132a) haben ihren Niederschlag gefunden. 

So wurde die hochaktuelle und damit höchst examensrelevante BGH-Entscheidung „Hells 
Angels“ (BGH NStZ 2012, 272) zur Verdeutlichung der Ausführungen zum Erlaubnistatbe-
standsirrtum eingefügt. In dieser Entscheidung prüft der BGH geradezu schulmäßig zu-
nächst in der Rechtswidrigkeit die objektive Rechtfertigungslage, ehe er sodann im Rahmen 
der Schuld untersucht, ob sich der Täter rechtfertigende Umstände vorgestellt hat. Auch der 
„Mobbing-Fall“ (BGHSt 57, 42 ff.) ergänzt in der neuesten Auflage zum Strafrecht AT ab so-
fort das Kapitel zum vorsätzlichen Unterlassungsdelikt. Dieser Entscheidung liegt eine aus-
führliche Prüfung des BGH zugrunde, ob eine Garantenstellung des Täters anzunehmen ist 
oder nicht. Die Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen wird schließlich mit dem Fall 
„Winnenden“ (BGH StraFo 2012, 173 ff.) vervollständigt. Diese aktuelle Rechtsprechung 
überzeugt nicht nur durch eine lehrbuchartige Abgrenzung, sondern zeigt auch, dass es im 
Einzelfall (insbesondere in der Examenklausur) schwerpunktmäßig lediglich auf eine gute 
Argumentation ankommt, da im Zweifel beide Ansichten vertretbar sind. 

Zu Beginn des Exemplars für den Allgemeinen Teil finden sich ca. 20 Seiten Ausführungen 
zu den Grundlagen des Strafrechts. Ob diese Passagen nicht in einem reinen Lehrbuch bes-
ser aufgehoben wären, kann aufgrund der Kürze dahingestellt bleiben. Zumindest für die 
Vorbereitung auf den mündlichen Teil der Juristischen Staatsprüfung kann ein kurzer Blick 
in dieses Kapitel nicht schaden. Hervorzuheben ist in der AT Variante weiterhin der ergänzte 
Exkurs hinsichtlich ausgewählter echter Unterlassungsdelikte (namentlich die offensichtlich 


